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Rechtssatz

Auch der Umstand, dass ein Subunternehmer für die korrekte Handhabung des Au0angnetzes bei der Baustelle eines

Brückenbauwerkes verantwortlich war, entlastet den verantwortlichen Beauftragten der Bau3rma nicht, wenn dieses

Subunternehmen nicht wirksam kontrolliert wird (im konnkreten Fall ist ein Arbeiter durch dieses Versäumnis

abgestürzt).

Schlagworte

Brückenbauwerk, Auffangnetz, abgestürzt, wirksam, kontrolliert

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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